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Rundmachungen.
Im Laufe dieser Woche wurden die Legitimationskarten und die

Stimmzettel zu der auf den 24. d. Mts. anberaumten Reichsraths¬
wahl an die Wähler unserer Gemeinde hinausgegeben.

Wähler, denen bis längstens 24 Stunden vor dem Wahltage,
eine Legitimationskarte nicht zugestellt worden sein sollte, werden hiemit
aufgefordert dieselbe im Gemeindeamte persönlich zu erheben. (§ 27
R. W. G.)Die den Wählern erfolgten Legitimationskarten berechtigen sie

Eintritte in das Wahllokal und gelten als Aufforderung, sichzum
jede weitere Vorladung an dem darauf bezeichneten Tage undohne

zu der festgesetzten Stunde zur Vornahme der Wahl einzufinden.
(§ 38.Jeder Wähler hat bei Abgabe eines Stimmzettels seine Legiti¬
mationskarte vorzuzeigen. (§ 42.)

Bei sonstiger Ungiltigkeit der Wahlstimme dürsen nur die be¬
hördlich erfolgten Stimmzettel in Anwendung kommen.. (§ 41.)

Anstatt verloren gegangener oder unbrauchbar gewordener Stimm¬
zettel sind auf Verlangen der Wahlberechtigten von der zur ersten


